
Landkreis: Leipzig
Gemeinde: Stadt Naunhof
Gemarkung: Erdmannshain

Textliche Festsetzungen der Änderung

zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“

Der Bebauungsplan wird wie folgt geändert

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Bauliche Nutzung

1.1.1 Art der baulichen Nutzung

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß „Naunhofer Liste“ unzulässig.

„Naunhofer Liste“ zur Definition zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente gemäß 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Naunhof vom 07.06.2018 und 28.09.2018.

nahversorgungsrelevante Sortimente

Lebensmittel, 

Getränke

Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, (WZ-Nr. 47.11)

Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln (WZ-Nr. 47.2)

Drogerie, Wasch- und

Reinigungsmittel, 

Kosmetik

Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegeartikel (WZ-Nr. 47.75),

Waschmittel für Wäsche, Putz- und Reinigungsmittel, Bürstenwaren (aus 

WZ-Nr. 47.78.9)

Zeitungen / 

Zeitschriften

Zeitungen und Zeitschriften (WZ-Nr. 47.62.1)

Blumen Schnittblumen (aus WZ-Nr. 47.76.1)

zentrenrelevante Sortimente

Zoologischer Bedarf,

Lebende Tiere

Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren (WZ-Nr. 47.76.2) 

ohne Heimtiernahrung

Apotheken Apotheken (WZ-Nr. 47.73)

Medizinische und

orthopädische Artikel

Medizinische und orthopädische Artikel (WZ-Nr. 47.74.0)

Bücher, Papier,

Schreibwaren/ 

Büroorganisation

Papierwaren/Büroartikel/Schreibwaren (WZ-Nr. 47.62.2),

Bücher (WZ-Nr. 47.61.0),

Kunst, Antiquitäten,

Kunstgewerbe

Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse (WZ-Nr. 47.78.3),

Antiquitäten, antike Teppiche (WZ-Nr. 47.79.1),

Antiquariate (WZ-Nr. 47.79.2)

Bekleidung, 

Lederwaren,

Schuhe

Bekleidung (WZ-Nr. 47.71) 

Schuhe und Lederwaren (WZ-Nr. 47.72)

Unterhaltungselektronik,

Computer,

Elektrohaushaltswaren

Geräte der Unterhaltungselektronik (WZ-Nr. 47.43)

Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (WZ-Nr. 47.63.0)

Computer, Computerteile, periphere Einheiten, Software (WZ-Nr. 47.41)

Telekommunikationsgeräte (WZ-Nr. 47.42)

Elektrische Haushaltsgeräte und elektrotechnische Erzeugnisse – ohne 
Elektrogroßgeräte (aus WZ-Nr. 47.54)

Foto, Optik Augenoptiker (WZ-Nr. 47.78.1),

Foto- und optische Erzeugnisse (WZ-Nr. 47.78.2)

Einrichtungszubehör (ohne 

Möbel), Haus- und 

Heimtextilien,

Haushaltsgegenstände

Haushaltstextilien, Kurzwaren, Handarbeiten, Meterware für Bekleidung und 

Wäsche (WZ-Nr. 47.51)

Haushaltsgegenstände ohne Bedarfsartikel Garten  (aus WZ-Nr. 47.59.9)

Keramische Erzeugnisse und Glaswaren (WZ-Nr. 47.59.2)

Heimtextilien ohne Teppiche (aus WZ-Nr. 47.53)

Musikalienhandel Musikinstrumente und Musikalien (WZ-Nr. 47.59.3)

Uhren, Schmuck Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck (WZ-Nr. 47.77.0)

Spielwaren, Bastelbedarf,

Sportartikel

Spielwaren und Bastelbedarf (WZ-Nr. 47.65), Sportartikel ohne

Campingartikel, Campingmöbel, Sport- und Freizeitboote (aus WZ-Nr. 

47.64.2)

Fahrräder und –zubehör Fahrräder, Fahrradteile und Zubehör (aus WZ-Nr. 47.64.1)

Quelle: Zusammenstellung auf Grundlage der Systematik der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Verfahrensvermerke zum Änderungsverfahren

1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom __________ die Aufstellung für die 1. Änderung des
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ beschlossen und am
__________ im Mitteilungsblatt der Stadt Naunhof öffentlich bekannt gemacht.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

2. Der Stadtrat hat am __________ den Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ mit Begründung gebilligt und zur
frühzeitigen Beteiligung und Auslegung bestimmt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ wird in der Zeit vom __________ bis
__________ in der Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, während der Dienstzeiten öffentlich
ausgelegt. Die öffentliche Auslegung erfolgt mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können. Die
Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Naunhof Nr. __________
vom __________

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom __________. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

4. Der Stadtrat hat am __________. den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ mit Begründung gebilligt und zur
Auslegung bestimmt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Erdmannshainer
Straße / Teilgebiet II“ wird in der Zeit vom __________ bis __________ in der Stadtverwaltung
Naunhof, Markt 1, während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung
erfolgt mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können. Die Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im
Mitteilungsblatt der Stadt Naunhof Nr. __________ vom __________

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom __________ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

6. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Hinweise und Anregungen in seiner Sitzung am __________
abgewogen. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

7. Die Übereinstimmung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem
Liegenschaftskataster wird mit Stand vom __________ bescheinigt.

Borna, den __________ Siegel Vermessungsamt

8. Die 1. Änderung zum Bebauungsplan wurde am __________ vom Stadtrat als Satzung
beschlossen und die Begründung gebilligt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

9. Die vorstehende Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit ausgefertigt. Es
wird bestätigt, dass der Inhalt des zeichnerischen und textlichen Teils dieses Bebauungsplanes
mit dem Satzungsbeschluss vom __________ übereinstimmt.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin

10. Die Satzung über den Plan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu
erhalten ist, wurden am __________ im Mitteilungsblatt Nr. __________ der Stadt Naunhof
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen. Die Satzung ist am __________ in
Kraft getreten.

Naunhof, den __________ Siegel Conrad
Bürgermeisterin
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